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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BlINDESlI\lNISTERIUM FÜR JUSTIZ 

42.498/2-IV 2/77 

An den 

Xl V. Gesetzgebungsperiode 

1/..16Z-! lAB 

19i8 ':'n1- 11 
Zu 1566/J 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
"lien 

zur Zl. 1566/J-NR/1977 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten ,zU!ll National­
rat IJIELTER und Genossen vom 1601201977, betreffend "Ergebnis 
eines Berufungsverfahrens", beantvlOrte ich 'Vlie folgt : . 

Der Berufung der staatsanvlaltschaft Leoben hat das 
Oberlandesgericht Graz mit Urteil vom 5010.,1977, AZ 8 Bs 150/77, 
Folge gegeben und die dem Veru!'teilten gewährte bedingte Straf­
nach~ücht aus der angefochtenen Entscheidung aufgehoben. Der 
Veru!'teilte hat somit die vom Kreisgeri?ht.Leoben verhängte 
Freiheitsstrafe in der Dauer von 20 Monaten zu verbüßen. 

10.Jänner 1978 

Der Bundesminister : 
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